
3.60.2 

Reglement über die Spezialfinanzierung 

„Abgeltungen der Planungsmehrwerte“ 

 

(Beschluss der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2006) 
 

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Vechigen, 
 
gestützt auf  
- Art. 86 ff kantonaler Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 19981 
- Art. 8 Organisationsreglement Vechigen (OgR) vom 19. Oktober 

1999 (mit seitherigen Revisionen), 
 
beschliesst: 
 

Art. 1 

Unter der Bezeichnung „Spezialfinanzierung Abgeltungen der 
Planungsmehrwerte“ besteht eine Spezialfinanzierung nach den Arti-
keln 86 bis 88 der kantonalen Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 
1998. Die Spezialfinanzierung dient den in den Verträgen nach Artikel 
142 des Baugesetzes vom 9. Juni 19852 festgelegten Zwecken, insbe-
sondere der Erstellung von steuerfinanzierten Infrastrukturanlagen. 
 

Art. 2 

1 Die Spezialfinanzierung wird geäufnet durch Geldleistungen der 
Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen aufgrund von Verträgen 
nach Artikel 142 des BauG.2 

 
2 Über Entnahmen aus der Spezialfinanzierung beschliesst das nach 
Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Vechigen für den 
Kreditbeschluss zuständige Organ. 
 

Art. 3 

1 Verpflichtungen der Einwohnergemeinde Vechigen gegenüber der 
Spezialfinanzierung sind zu verzinsen. 
 
2 Der Gemeinderat legt den Zinssatz fest. 
 
Art. 4 

1 Das Reglement tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 
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 GV; BSG 170.111 

2 BauG; BSG 721.0 

Zweck 

Einlagen und Ent-
nahmen 

Verzinsung 

Inkrafttreten 



3.60.2 

 
Boll, 2. Dezember 2006 Namens der Einwohnergemeinde- 
  versammlung 
 
 Der Präsident: Baumann 
 
 
 Die Sekretärin: Zimmermann 
 
Auflagezeugnis 
Das Reglement über die Spezialfinanzierung „Abgeltungen der Pla-
nungsmehrwerte“ lag 30 Tage vor dem Beschluss der Gemeindever-
sammlung öffentlich auf. Innert der publizierten Frist sind keine Ein-
sprachen eingegangen. 
 
Boll, 20. Dezember 2006 Die Gemeindeschreiberin: 
  Zimmermann 
   


